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a) Satzungen,  verordnungen  und 
 Bekanntmachungen 
 der  region  hannover  und  der
 landeShauptStadt  hannover

 region hannover

 – – – 

 landeshauptstadt hannover

 – – – 

B) Satzungen  und  Bekanntmachungen 
der StÄdte  und  gemeinden

1. Stadt Burgdorf

 veröffentlichung der ersten eröffnungsbilanz der 
Stadt Burgdorf zum 01.01.2010

Der Rat der Stadt Burgdorf hat in seiner Sitzung am 
13.12.2012 nach Artikel 6 Absatz 8 des Gesetzes zur Neu-
ordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung 
gemeindewirtschaftlicher Vorschriften vom 15.11.2005 
(GemHausRNeuOG) nachstehende erste Eröffnungs-
bilanz der Stadt Burgdorf zum Stichtag 01.01.2010 be-
schlossen. Die erste Eröffnungsbilanz ist gemäß Artikel 6 
Absatz 8 Satz 2 GemHausRNeuOG in Verbindung mit §
129 Abs. 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsge-
setz (NKomVG) der Kommunalaufsicht mit Schreiben 
vom 17.01.2013 angezeigt worden und liegt mit ihrem An-
hang und dem Prüfungsbericht des Rechnungsprüfungs-
amtes gem. § 129 Abs. 2 NKomVG im Anschluss an die 
Veröffentlichung vom 22.07. bis 30.07.2013 im Rathaus 
der Stadt Burgdorf, Spittaplatz 5, Zimmer 1, öffentlich 
aus und kann dort während der Dienstzeiten eingesehen 
werden.

aktiva  01.01.2010 passiva  01.01.2010
                                                                                   -euro-                                                                                                                              -euro- 

1. Immaterielles Vermögen  195.999,88  1.  Nettoposition  183.205.464,72
  1.1  Basis-Reinvermögen  155.424.016,27

2. Sachvermögen  208.710.285,51  1.2  Rücklagen  0,00
  1.3  Jahresergebnis  0,00

3. Finanzvermögen  2.532.692,99  1.4  Sonderposten  27.781.448,45

4. Liquide Mittel  2.675.457,40  2.  Schulden  14.375.634,34
  2.1  Geldschulden  14.233.245,40
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Burgdorf, den 18.07.2013

Stadt Burgdorf
Der Bürgermeister

In Vertretung
Philipps

2.  Stadt Burgwedel

 Beschluss des rates der Stadt Burgwedel über die 
Jahresrechnung 2011

Der Rat der Stadt Burgwedel hat in seiner Sitzung am 24. 
Juni 2013 die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2011 
gem. § 129 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalver-
fassungsgesetzes (NKomVG) in der zurzeit geltenden 
Fassung beschlossen. Dem Bürgermeister wurde für das 
Haushaltsjahr 2011 Entlastung erteilt.
Die Jahresrechnung liegt zusammen mit dem Rechen-
schaftsbericht und dem Schlussbericht des Rechnungs-
prüfungsamtes sowie der Stellungnahme des Bürger-
meisters gem. § 129 Abs. 2 und 156 Abs. 4 NKomVG im 
Anschluss an die Veröffentlichung an sieben Tagen – ohne 
Sonn- und Feiertage sowie dienstfreie Werktage – in der 
Stadtverwaltung in Großburgwedel, Fuhrberger Str. 4 – 
Zimmer 3.12 – öffentlich aus und kann dort während der 
Dienstzeiten eingesehen werden.

Burgwedel, den 08.07.2013

Stadt Burgwedel
Dr. Hoppenstedt

Bürgermeister

aktiva  01.01.2010 passiva  01.01.2010
                                                                                   -euro-                                                                                                                              -euro- 

5. Aktive Rechnungsabgrenzung  297.169,87  davon
  2.1.1  Liquiditätskredite  0,00
  2.1.2  Geldschulden 
   (ohne Liquiditätskredite) 14.233.245,40
  2.2.  Verbindlichkeiten 
   aus kreditähnlichen
   Rechtsgeschäften 0,00
  2.3  Verbindlichkeiten aus
   Lieferungen und Leistungen 0,00
  2.4  Transferverbindlichkeiten  0,00
  2.5  Sonstige Verbindlichkeiten  142.388,94
  3.  Rückstellungen  16.652.130,74
  4.  Passive Rechnungsabgrenzung  178.375,85

Bilanzsumme  214.411.605,65  Bilanzsumme  214.411.605,65
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aufwandsentschädigung an tagespflegepersonen

Die monatliche Aufwandsentschädigung für die Betreu-
ung pro Kind betragen für durchschnittlich eine Stunde 
pro Tag (20-Tage-Monat): 
für eine qualifizierte Tagespflegeperson:  82,81 €,
für eine qualifizierte Tagespflegeperson 
mit nachgewiesenen einschlägigen 
Fortbildungen:  89,15 €,
für eine qualifizierte Tagespflegeperson 
die mindestens Erzieherin ist:   96,64 €,
für eine Tagespflegeperson 
mit „einfacher“ Erlaubnis:  70,39 €.

Das Entgelt darf nicht länger als für 10 Stunden täglich ge-
währt werden. Betreuungszeiten zwischen 20.00 Uhr und 
6.00 Uhr werden zur Hälfte angerechnet.

Auf Antrag und Nachweis:
Erstattung für Beiträge zu einer Unfallversicherung, 
hälftige Erstattung zu einer angemessenen Alterssicherung 
sowie hälftige Erstattung zu einer angemessenen Kran-
ken- und Pflegeversicherung.

Artikel III

Diese Satzung tritt am 01.08.2013 in Kraft. 

Hemmingen, den 01.07.2013

Stadt Hemmingen
Bürgermeister
In Vertretung

L.S.                                   Steinhoff
1. Stadträtin

3.  Stadt hemmingen

 1. Satzung zur Änderung der „Satzung über die er-
hebung von gebühren sowie aufwandsentschädi-
gungen für die kindertagespflege in der Stadt hem-
mingen“

Aufgrund der §§ 10, 45 und 58 Niedersächsisches Kom-
munalverfassungsgesetz (NKomVG) in der zurzeit gülti-
gen Fassung hat der Rat der Stadt Hemmingen in seiner 
Sitzung am 20.06.2013 folgende 1. Satzung zur Änderung 
der „Satzung über die Erhebung von Gebühren sowie Auf-
wandsentschädigungen für die Kindertagespflege in der 
Stadt Hemmingen“ beschlossen:

Artikel I

Die Anlage zu § 1 und 8 Satzung über die Erhebung von 
Gebühren sowie Aufwandsentschädigungen für die Kin-
dertagespflege in der Stadt Hemmingen erhält folgende 
Fassung:

Gebührentarif

Die monatlichen Gebühren für die Inanspruchnahme 
der Kindertagespflege betragen für durchschnittlich eine 
Stunde pro Tag (20-Tage-Monat):

Bei monatlichen Einkünften von: über 4.634 € zwischen zwischen unter
  3.707 € und 4.634 €  2.780 € und 3.707 € 2.780 €

 29,00 € 23,25 € 17,40 € 11,65 €
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 2. Satzung zur Änderung der „Satzung für die kin-
dertagesstätten der Stadt hemmingen“

Aufgrund der §§ 10, 45 und 58 Niedersächsisches Kom-
munalverfassungsgesetz (NKomVG) in der zurzeit gülti-
gen Fassung hat der Rat der Stadt Hemmingen in seiner 
Sitzung am 20.06.2013 folgende 2. Satzung zur Änderung 
der „Satzung für die Kindertagesstätten der Stadt Hem-
mingen“ beschlossen:

Artikel I

§ 3 (1) erhält folgende Fassung:
Die Kernöffnungszeit in Einrichtungen für Kinder unter 6 
Jahren wird auf 8:00 bis 12:00 Uhr festgesetzt.

Artikel III

Diese Satzung tritt am 01.08.2013 in Kraft. 

Hemmingen, den 01.07.2013

Stadt Hemmingen
Bürgermeister
In Vertretung

L.S.                                   Steinhoff
1. Stadträtin

c) SonStige  Bekanntmachungen

 – – – 
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